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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §2 Abs2;

LiebhabereiV;

Rechtssatz

Nicht die Laufzeit eines zur Fremd5nanzierung aufgenommenen Darlehens ist unmittelbar ausschlaggebend für die

Liebhabereibeurteilung, sondern der Zeitraum, innerhalb dessen ein Gesamtüberschuss der Einnahmen über die

(eben nicht nur die Zinsen für die Fremdfinanzierung umfassenden) Werbungskosten erzielbar ist.
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